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Freiwilligendienste erleben seit einigen Jahren europaweit beinahe wie-
der eine Hochkonjunktur: Zahlreiche europäische Länder haben Dienst-
programme eingeführt bzw. bestehende erweitert, und mit dem Aufbau 
des Europäischen Solidaritätskorps verstärkt auch die Europäische Union 
ihr Engagement in diesem Bereich deutlich. Doch Freiwilligendienst ist 
nicht gleich Freiwilligendienst. Aufgrund ihrer Formalisierung, Vollzeittä-
tigkeit und damit ihrer Nähe zur Erwerbsarbeit wird gerade aus deutscher 
Trägerperspektive auf den bürgerschaftlichen Eigensinn der Freiwilligen-
tätigkeiten, Arbeitsmarktneutralität und den Charakter von Bildungs- und 
Gemeinschaftsdiensten geachtet. Ob dies auch in anderen europäischen 
Ländern gilt, lässt sich schwer einschätzen, weil es an europäisch verglei-
chenden Studien und einem Fachaustausch zu Qualitätsstandards und 
Programminhalten der Dienste mangelt. 

Mit dem vorliegenden Arbeitspapier stellt das BBE die Ergebnisse einer eu-
ropäisch vergleichenden Recherche zu nationalen und europäischen Frei-
willigendienstprogrammen zur Diskussion, die im Herbst 2017 entstand 
und im Frühjahr 2018 um die aktuellen Entwicklungen beim Europäischen 
Solidaritätskorps ergänzt wurde. Beleuchtet werden Zielsetzungen und 
Umsetzung staatlich geförderter Freiwilligendienstprogramme in sieben 
europäischen Ländern und auf EU-Ebene. Mit diesem Arbeitspapier sollen 
zunächst die Unterschiede in den Programmzielen herausgestellt werden; 
insbesondere die zunehmenden beschäftigungspolitischen Zielsetzungen 
von Freiwilligendiensten werden deutlich. Am Ende werden drei Thesen 
zur weitere Diskussion aufgestellt, mit denen das BBE den europäischen 
Fachaustausch zu Standards in Freiwilligendiensten anregen möchte. 

ISBN: 978-3-9818732-9-0

ARBEITSPAPIERE NR. 6

FREIWILLIGENDIENSTE IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH



BBE-ARBEITSPAPIERE NR. 6: FREIWILLIGENDIENSTE IM EUR. VERGLEICH | 1

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung

LÄNDERBERICHTE

Einleitung
Österreich
Frankreich 
Luxemburg 
Belgien
Großbritannien
Italien
Niederlande

FREIWILLIGENDIENSTE DER EUROPÄISCHEN UNION

Einleitung
Europäischer Freiwilligendienst
Das Europäische Solidaritätskorps 

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 

DREI THESEN ZUR WEITEREN DISKUSSION

ANHANG: LITERATUR, DOKUMENTE UND MATERIALIEN

Vergleichende Studien zu Freiwilligendiensten
Konzeptpapiere, Dokumente und Materialien zu Freiwilligendiensten

BBE-Newsletter online

3

6

6
7

10
12
14
15
16
18

20

20
21
23

26

28

30

30
31

32



2 | BBE-ARBEITSPAPIERE NR. 6: FREIWILLIGENDIENSTE IM EUR. VERGLEICH

HERAUSGEBER

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin-Mitte

(  +49 30 62980 100
y  info@b-b-e.de
ü  http://www.b-b-e.de

  https://www.facebook.com/BundesnetzwerkBuergerschaftlichesEngagement/ 
 https://twitter.com/BBE_Info

REDAKTION DER REIHE
PD Dr. Ansgar Klein
Dr. Lilian Schwalb
Dr. Rainer Sprengel

V.I.S.D.P.
PD Dr. Ansgar Klein

LAYOUT/SATZ
Regina Vierkant (sevenminds)

ERSCHEINUNGSDATUM
April 2018

ISBN: 978-3-9818732-9-0

Die Erarbeitung der vorliegenden Recherche erfolgte im Rahmen der Tätigkeit der BBE 
Geschäftsstelle gGmbH. Die Arbeit der Geschäftsstelle wird vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

ENTWICKELN. VERNETZEN. STÄRKEN.
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ist das Netzwerk für Zivilge-
sellschaft, Staat und Wirtschaft zur nachhaltigen Förderung des bürgerschaftlichen Enga-
gements  und der Bürgergesellschaft in allen Gesellschafts- und Politikbereichen.

IMPRESSUM



BBE-ARBEITSPAPIERE NR. 6: FREIWILLIGENDIENSTE IM EUR. VERGLEICH | 3

EINFÜHRUNG

Geschichte und Tradition von Freiwilli-
gendiensten reichen in Europa weit zu-
rück bis in die Zwischenkriegszeit im 20. 
Jahrhundert. Seit den 1990er Jahren 
aber ist das öffentliche, politische und 
wissenschaftliche Interesse an Freiwil-
ligendiensten spürbar gestiegen, insbe-
sondere in ihrer Form der Jugendgemein-
schaftsdienste. Diese besondere Form 
des freiwilligen Engagements in Form ei-
nes vertraglich geregelten Langzeitdiens-
tes1 berührt aktuell große politische und 
gesellschaftliche Herausforderungen und 
scheint als jugend-, bildungs-, beschäfti-
gungs-, sozial- und sogar demokratiepo-
litisches Instrument viel Potential für Lö-
sungsansätze zu bieten. 

Bis in die 1990er Jahre hinein gab es mit 
Deutschland nur ein Land in Europa, das 
einen Rechts- und Finanzrahmen zur Or-
ganisation von Freiwilligendiensten etab-
liert hatte. Es folgte 1996 auf europäischer 
Ebene der Europäische Freiwilligendienst 
(EFD), zu Anfang mit jährlich rund 1000 
Freiwilligen allerdings in einer überschau-
baren Größenordnung. Im Jahr 2005 wa-
ren es bereits fünf europäische Länder mit 

1 Unter Freiwilligendiensten wird im Folgenden 
eine besondere Form des freiwilligen Engagements 
verstanden, das sich durch eine vertragliche Grund-
lage, zeitliche Befristung (in Form von Kurzzeit oder 
Langzeit-Freiwilligendiensten), Voll- oder Teilzeittä-
tigkeit und pädagogische Begleitung auszeichnet. 
Gegenstand dieser Recherche sind dabei im Weiteren 
ausschließlich Freiwilligendienste, für die es einen 
Rechtsrahmen gibt; sogenannte „ungeregelte“ Freiwil-
ligendienste werden nicht näher betrachtet.

staatlich unterstützten Freiwilligendienst-
programmen, und der EFD hat sich auf 
über 3000 TeilnehmerInnen ausgebaut. 
Heute zählen wir acht europäische Länder 
mit Freiwilligendienstprogrammen. Der 
auf jährlich 10.000 Teilnehmende gewach-
sene EFD wurde auf europäischer Ebene 
um das Europäische Solidaritätskorps er-
gänzt bzw. durch diesen abgelöst mit der 
ambitionierten Zielsetzung, im Jahr 2020 
über 100.000 Jugendlichen in Europa ei-
nen mehrmonatigen Freiwilligendienst er-
möglicht zu haben. Wie kam es zu dieser 
Entwicklung? 

¾¾  Erstens haben sich im Kontext der 
Debatten zur Aussetzung oder Ab-
schaffung der Wehrpflicht in vielen 
europäischen Ländern seit Mitte der 
1990er-Jahre Regierungen und So-
zialverbände Gedanken zur Zukunft 
der sozialen Dienstleistungssysteme 
ohne die oft signifikante Zahl von Zi-
vildienstleistenden machen müssen. 
Nicht selten ist der Auf- und Ausbau 
der staatlich geförderten Freiwilligen-
dienstprogramme Teil einer Substituti-
onsstrategie für den Zivildienst. 

¾¾  Ebenfalls seit Mitte der 1990er-Jahre 
haben sich zahlreiche europäische und 
internationale Organisationen intensiv 
mit der non-formalen und informellen 
Bildung beschäftigt. Dem Konzept des 
Lebenslangen Lernens folgend wurde 
und wird versucht, die Kompetenzge-
winnung außerhalb der formalen Bil-
dungseinrichtungen in der Aus- und 
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EINFüHRUNG

Weiterbildung sowie im Engagement-
bereich zu erfassen und zu validieren. 
Ein solches neuartiges Verständnis 
von Lernen sieht Freiwilligendienste 
als zentrale jugend- und bildungspo-
litische Instrumente. Es ergänzte be-
stehende Programme und wertete sie 
auf. 

¾¾  Die steigende Jugendarbeitslosigkeit in 
vielen europäischen Ländern und die 
Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher 
zwingen die Regierungen zu Lösungs-
ansätzen.

In diesem Kontext ist auch die Förderung 
von Freiwilligendiensten als ein oft be-
schrittener Weg zu betrachten, diese aus 
dem reinen jugend- bzw. bildungspoliti-
schem Kontext in eine beschäftigungspo-
litische Ausrichtung zu überführen. 

Einflüsse dieser und weiterer Faktoren 
auf die jeweilige Entwicklung der Freiwil-
ligendienste in den einzelnen Ländern wa-
ren und sind unterschiedlich ausgeprägt. 
Dieses Papier fasst die Ergebnisse einer 
europäisch vergleichenden Recherche zu-
sammen, die vom Arbeitsbereich Europa 
des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement im Herbst 2017 durchgeführt 
und im Februar 2018 um die Entwicklun-
gen im Europäischen Solidaritätskorps 
aktualisiert wurde. Sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten in den nationalen und europäischen 
Diskursen und innerhalb der unterschied-
lichen Freiwilligendienstprogramme sicht-
bar zu machen. 

Die BBE-Recherche blickt dabei nicht auf 
die deutsche Situation. Aber sie nimmt 
bestimmte Grundannahmen aus der deut-
schen Debatte als Analyserahmen für den 
Blick auf andere europäische Länder und 
die EU-Ebene. Bezug dafür ist das Selbst-
verständnispapier der BBE-Arbeitsgruppe 
Freiwilligendienste „Freiwilligendienste 

– eine besondere Form von Bildung und 
bürgerschaftlichem Engagement“ vom 01. 
März 20172 und dabei insbesondere drei 
Aspekte: 

¾¾  Trägerprinzip und Qualitätsentwicklung 
¾¾  Prämissen der Dienste sind Bildung, 

Orientierung und Engagement 
¾¾  Dienste ermöglichen Teilhabe, Mitbe-

stimmung und Partizipation

Diese Grundannahmen fließen in die Be-
schreibung der Entwicklung der Freiwilli-
gendienste in einzelnen Länderberichten 
und der Ebene der EU sowie im Fazit ein. 
Dabei soll verdeutlicht werden, welche 
Trends sich europaweit in der zukünfti-
gen Ausgestaltung von Freiwilligendiens-
ten abzeichnen. Dies kann sowohl für 
die deutsche Debatte einen Mehrwert 
generieren, indem der Blick über den ei-
genen Tellerrand gerichtet wird. Es soll 
gleichzeitig aber auch verdeutlichen, wo 
sich deutsche Positionen im europäischen 
Vergleich wiederfinden und den europäi-
schen Austausch unter Trägern und Förde-
rern der Freiwilligendienste anregen. 

Zu unterstreichen sei dabei, dass der Blick 
hier nur auf staatlich geförderte Freiwilli-
gendienstprogramme gerichtet wird. Un-
geregelte Formen von Freiwilligendiens-
ten werden in den Länderberichten zwar 
erwähnt, werden aber für die Analyse 
nicht weiter in Betracht gezogen. Ebenso 
bleiben Programme mit Schwerpunkt auf 
der Entsendung Freiwilliger in Drittlän-
der ausgeblendet, die hauptsächlich oder 
ausschließlich auf Entwicklungszusam-
menarbeit ausgerichtet sind. Derartige 
Programme bestehen zwar in den meis-
ten europäischen Ländern, sind aufgrund 
ihrer Verortung in der humanitären Hilfe 
und Entwicklungspolitik aber nicht mit 

2 http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/themen_
materialien/ag2_freiwilligendienste/ag-fwd-selbstver-
staendnis-20170301.pdf

http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/themen_materialien/ag2_freiwilligendienste/ag-fwd-selbstverstaendnis-20170301.pdf
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/themen_materialien/ag2_freiwilligendienste/ag-fwd-selbstverstaendnis-20170301.pdf
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/themen_materialien/ag2_freiwilligendienste/ag-fwd-selbstverstaendnis-20170301.pdf
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EINFüHRUNG

Freiwilligendiensten im Sinne von Jugend-
gemeinschaftsdiensten vergleichbar. 

Die Recherche erfolgte durch Auswertung 
der verfügbaren allgemeinen Literatur zu 

Freiwilligendiensten, der Rechtsrahmen 
der bestehenden Dienste sowie durch In-
terviews mit Expertinnen und Experten 
aus den acht betrachteten Ländern sowie 
der EU-Ebene.
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      LÄNDERBERICHTE

EINLEITUNG

Ein grober überblick zu bestehenden na-
tionalen Freiwilligendienstprogrammen 
in Europa1 zeigt zunächst einen Ost-West-
Gegensatz auf. So gibt es unter den neuen 
EU-Mitgliedsstaaten in Mittel- und Ost-
europa kein Land mit einer gesetzlichen 
Fördergrundlage für Freiwilligendienste. 
Dies lässt sich mit einer gesellschaftlichen 
Grundskepsis gegenüber staatlich organi-
sierten freiwilligen Diensten aus den histo-
rischen Erfahrungen im Sozialismus erklä-
ren. Im Zuge der statusrechtlichen Debat-
te um den Europäischen Freiwilligendienst 
seit Ende der 1990er-Jahre haben zwar ei-
nige mittelosteuropäische Länder wie Po-
len und die Tschechische Republik einen 
Rechtsstatus für Freiwillige geschaffen 
und zentrale Informationsstellen für Frei-
willigendienstmöglichkeiten unterstützt, 
aber staatlich geförderte Dienstprogram-
me wurden bisher nicht etabliert. 

Skandinavien ist eine weitere Region in 
Europa ohne einen nationalen Rechtsrah-
men für Freiwilligendienste. Die Gründe 
hierfür sind in der besonderen Entwick-
lung der wohlfahrtsstaatlichen Systeme 
zu sehen, die traditionell nicht auf freiwilli-
gen Diensten beruhen bzw. ausschließlich 
von staatlichen Einrichtungen getragen 
1 Betrachtet werden im Rahmen dieser Recherche die 
28 aktuellen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

werden. Erst in der jüngeren Debatte um 
die Transformation skandinavischer Wohl-
fahrtsstaaten in Wohlfahrtsgesellschaf-
ten und eine stärkere Einbeziehung freier 
und zivilgesellschaftlicher Träger in sozia-
le Dienstleistungen wurden in Dänemark 
und Schweden erste Vorschläge für Frei-
willigendienstprogramme gemacht, die 
bisher aber noch nicht in ausgearbeiteter 
Form vorliegen. 

Eine dritte Ländergruppe lässt sich grob 
in Südwesteuropa identifizieren. Hier be-
steht eine bedeutende Freiwilligendienst-
tradition mit zahlreichen Angeboten un-
terschiedlicher Trägerorganisationen und 
Einsatzmöglichkeiten. All diese Angebote 
sind jedoch nicht-geregelte Freiwilligen-
dienste ohne Rechtsrahmen und Finan-
zierung, weshalb diese Länder im Rahmen 
dieser Recherche nicht näher betrachtet 
werden können. Dazu zählen neben Spa-
nien und Portugal auch Malta und Zypern. 

Im Folgenden sind die Länder mit einem 
staatlichen Rechtsrahmen für Freiwilli-
gendienstprogramme gelistet. Den teil-
weise ausführlichen Beschreibungen folgt 
eine tabellarische Zusammenfassung der 
Rechtsrahmen und Programminhalte so-
wie der Teilnahmebedingungen und Leis-
tungen.
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ÖSTERREICH

Freiwilligendienste haben in Österreich eine 
vergleichbare Tradition wie in Deutschland, 
und auch ihre Entwicklung verlief in weiten 
Teilen ähnlich. Unterschiede liegen vor al-
lem in der relativ späten rechtlichen Rah-
mensetzung (durch das Freiwilligengesetz 
im Jahr 2011) sowie im Umstand, dass in 
Österreich weiterhin die Wehrpflicht und 
damit der Zivildienst – trotz einer ähnlichen 
öffentlichen Debatte wie in Deutschland in 
den 2000er Jahren – bestehen.1 

Seit Ende des Krieges werden in Öster-
reich zahleiche ungeregelte Freiwilligen-
dienste zunächst hauptsächlich in der 
Gedenk- und Versöhnungsarbeit und der 
internationalen Zusammenarbeit angebo-
ten. Einen ersten formalisierten Inlands-
dienst hat der „Verein zur Förderung frei-
williger sozialer Dienste“ im Jahr 1968 mit 
dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ange-
boten, der dem in Deutschland in vielen 
Bereichen sehr ähnlich war. Dabei hat sich 
der Verein den Namen FSJ in Österreich 
markenrechtlich schützen lassen. Wäh-
rend eines FSJ-Einsatzes arbeiten Jugend-
liche zehn bis zwölf Monate lang in einer 
sozialen Einrichtung in Österreich. Die Ein-
satzbereiche liegen hierbei in der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderungen, alten 

1 Seit Mitte der 1990er Jahre wird in Österreich über 
eine Aussetzung bzw. Abschaffung der Wehrpflicht dis-
kutiert. Dabei steht die Frage der Substitution der Leis-
tungen der Zivildienstleistenden im sozialen Bereich 
im Zentrum der Diskussion. Eine stärkere Förderung 
und ein quantitativer Ausbau der Freiwilligendienste 
werden von Politik und Trägerverbänden als Konversa-
tionsstrategie fortlaufend ins Spiel gebracht.

Menschen, Kindern oder Jugendlichen. 
Staatliche Unterstützung gab es dabei 
bis in die 1990er-Jahre hinein allerdings 
nur zeitweise. Während den Freiwilligen 
dieselben Leistungen zustanden wie den 
FSJlerInnen in Deutschland, wurden diese 
in Österreich von den Beiträgen der Ein-
satzstellen sowie aus Töpfen unterschied-
licher Förderer finanziert, etwa von der 
Österreichischen Bischofskonferenz, den 
Bundesländern Tirol, Oberösterreich, Nie-
derösterreich, Steiermark, Vorarlberg und 
der Stadt Graz. Die Teilnehmerzahlen blie-
ben dabei über viele Jahre hinweg über-
sichtlich; in den 1990er-Jahren lagen sie 
bei rund 150 Freiwilligen im Jahr, 2010 bei 
etwa 300. 

Im Jahr 2011 – dem Europäischen Jahr der 
Freiwilligen – hat das für das freiwillige 
Engagement zuständige Bundesministe-
rium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz (BMASK) die Initiative für ein 
Freiwilligengesetz ergriffen, mit dem auch 
die Freiwilligendienste einen verbindlichen 
Rechtsrahmen und eine staatliche Finan-
zierung bekommen sollten. Für den öster-
reichischen Diskurs zum freiwilligen Enga-
gement bzw. dem in Österreich häufiger 
verwendeten Begriff der Freiwilligenarbeit 
ist die Verortung der Zuständigkeit beim 
BMASK durchaus aussagekräftig: Mit dem 
Bundesgesetz zur Förderung von freiwilli-
gem Engagement (Freiwilligengesetz - Frei-
wG) werden seit 2012 Rahmenbedingun-
gen für „formelle freiwillige Tätigkeiten im 
Interesse der Allgemeinheit“ gesetzt. Unter 
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formeller Freiwilligenarbeit wird verstan-
den, wenn Personen im Rahmen von Verei-
nen und Organisationen freiwillig und ohne 
Erwerbsabsichten Leistungen für andere 
erbringen. Dazu zählen auch Maßnahmen 
zur persönlichen und fachlichen Aus- und 
Fortbildung, die für die Freiwilligenorgani-
sation und Umsetzung der freiwilligen Tä-
tigkeit erforderlich sind2. 

Freiwilligendienste sind im Sinne des Frei-
wG eine besondere Form der formellen 
Freiwilligenarbeit. Ihre Regelung ist ein 
Kernanliegen des Gesetzes. Es definiert vier 
Freiwilligendienstformen, die den beste-
henden, bisher ungeregelten Angeboten 
einen Rahmen geben: Das Freiwillige Sozi-
aljahre (FSJ), das Freiwillige Umweltschutz-
jahr (FUJ), der Gedenkdienst im In- und 
Ausland und der Friedens- und Sozialdienst 
im Ausland. Die Freiwilligen in diesen Pro-
grammen sind für die 6-12 Monate ihrer 
Dienstzeit kranken-, unfall- und pensions-
versichert, erhalten ein Taschengeld und 
gegebenenfalls Familienbeihilfe. Trägeror-
ganisationen haben zur Sicherstellung ei-
nes qualitativ hochwertigen Einsatzes und 
zum Schutz der Teilnehmenden gesetzlich 
definierte wirtschaftliche, fachliche, päda-
gogische und personelle Voraussetzungen 
zu erfüllen. Nur auf dieser Grundlage kann 
eine Anerkennung seitens des BMASK und 
eine Finanzierung erfolgen. 

Ein ausführlicher Blick soll hier auf das 
Freiwillige Sozialjahr (FSJ) geworfen wer-
den. Es dient laut Gesetzesdefinition ins-
besondere der Vertiefung von schulischer 
Vorbildung, dem Kennenlernen der Tätig-
keit in der Einsatzstelle, der Persönlich-
keitsentwicklung, der Erweiterung und 
2 Nicht Teil der gesetzlichen Regelung ist explizit die 
sogenannte informelle Freiwilligenarbeit, also unbe-
zahlte Tätigkeiten außerhalb des eigenen Haushalts, 
die nicht im Rahmen einer Organisation, also ohne 
institutionellen Rahmen erfolgen. Dies beinhaltet z.B. 
ein Engagement in der Selbsthilfe oder in informellen 
Initiativen.

Anwendung von Kenntnissen zum Erwerb 
von Fertigkeiten für soziale Berufsfelder, 
der Berufsorientierung, der Stärkung sozi-
aler Kompetenzen und der Förderung des 
freiwilligen sozialen Engagements der Teil-
nehmenden. An anderer Stelle im Gesetz 
wird der beschäftigungspolitische Aspekt 
noch stärker hervorgehoben: „Das FSJ 
dient der Berufsorientierung und wird als 
Ausbildungsverhältnis angesehen“. 

Integraler Bestandteil des FSJ ist ein be-
gleitendes pädagogisches Angebot für die 
Teilnehmenden, für das die Einsatzstelle 
verantwortlich ist. Einsatzstellen sind ge-
meinwohlorientierte bzw. nicht gewinn-
orientierte Einrichtungen. Rund 900 ak-
tuell anerkannte Einrichtungen sind beim 
BMASK registriert. Mögliche Einsatzbe-
reiche sind: Rettungswesen Sozial- und 
Behindertenhilfe; Betreuung alter Men-
schen; Betreuung von Drogenabhängigen; 
Betreuung von durch Gewalt betroffenen 
Menschen; Betreuung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen; Betreuung von Ob-
dachlosen; Kinderbetreuung; Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und SeniorInnen. 

Der Charakter eines Ausbildungsverhält-
nisses wird zwischen Einsatzstelle und 
Freiwilligen vertraglich geregelt. Teile der 
Regelung müssen beinhalten: persönliche 
Ansprechperson in der Einsatzstelle, päda-
gogische Betreuung und Begleitung durch 
pädagogisch geschulte Kräfte im Ausmaß 
von mindestens 150 Stunden sowie Frei-
stellung im Ausmaß von rund 2 Tagen/Mo-
nat unter Fortzahlung des Taschengeldes. 
Darüber hinaus kann eine Freistellung aus 
wichtigen persönlichen Gründen gewährt 
werden. Teilnehmende dürfen insgesamt 
nicht länger als 34 Wochenstunden tätig 
sein. Die Ausstellung eines Zertifikates nach 
Abschluss des Einsatzes ist verpflichtend. 

Seit 2016 ist die Ableistung des FSJ für 
Männer anstelle des Zivildienstes möglich – 
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zu den zum Teil besseren Konditionen des 
FSJ – und ist im Gegensatz zum neunmo-
natigen Zivildienst bis zum 28. Lebensjahr 
aufschiebbar. Für ihren Einsatz erhalten 
die FSJ-TeilnehmerInnen ein monatliches 
Taschengeld von 390,00 Euro netto. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit auf Bezug der 
Familienbeihilfe, sofern die Anspruchsvo-
raussetzungen gegeben sind. Freie Unter-
kunft oder Fahrtkostenersatz für öffentli-
che Verkehrsmittel (wenn keine Unterkunft 
zur Verfügung steht) werden zur Verfügung 
gestellt. Auch kostenlose, begleitende Se-
minare zur Reflexion des Einsatzes und zur 
Weiterbildung zählen zu den Leistungen, 
die das FSJ seinen TeilnehmerInnen bietet. 

Eine Sonderform stellt das 2016 einge-
führte Freiwillige Integrationsjahr dar. Ein 
Freiwilliges Integrationsjahr von maximal 
34 Wochenstunden kann von einer asyl-
berechtigten oder subsidiär schutzberech-

tigten Person für die Dauer von sechs bis 
zwölf Monaten bei einem im Sinne des 
Freiwilligengesetzes anerkannten Träger 
absolviert werden. Ziele dieser neuen 
Programmlinie sind: die Integration von 
Geflüchteten und MigrantInnen im Sinn 
einer Einbeziehung in das österreichische 
gesellschaftliche Leben und der Vermitt-
lung der österreichischen Werteordnung 
und der deutschen Sprache; die Verbes-
serung der Chancengleichheit durch die 
Berufsorientierung; die Vertiefung von 
schulischer Vorbildung; das Kennenlernen 
der Arbeit in der Einsatzstelle; die Persön-
lichkeitsentwicklung; die Erweiterung und 
Anwendung von Kenntnissen zum Erwerb 
von Fertigkeiten für verschiedene Berufs-
felder; die Stärkung sozialer und interkul-
tureller Kompetenzen und die Förderung 
des sozialen Engagements der Teilneh-
merInnen, wobei die Vermittlung auf den 
ersten Arbeitsmarkt Vorrang hat.
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FRANKREICH

Obwohl Frankreich eine Jahrzehnte lange 
Tradition in der nationalen und internatio-
nalen Freiwilligendienstarbeit nachweisen 
kann, hat sich der Begriff der Freiwilligen-
dienste – volontariat – erst um die Jahrtau-
sendwende im gesellschaftlichen Diskurs 
etabliert, als sich die Debatte um die Ab-
schaffung der Wehrpflicht auf ihrem Höhe-
punkt befand und mit dem Europäischen 
Freiwilligendienst ein beispielgebendes 
Programmformat Eingang in die französi-
sche Jugendpolitik fand. In Abgrenzung zum 
Begriff bénévolat, der eher das ungeregelte 
freiwillige Engagement im Allgemeinen be-
zeichnet, beschreibt der Begriff volonta-
riat eine (vertraglich) geregelte Form des 
Engagements, das zwar zeitlich begrenzt, 
aber zu festen „Arbeitszeiten“ durchge-
führt wird. Volontariat ist daher rechtlich 
zunächst ein Begriff zur Abgrenzung gegen-
über der Erwerbsarbeit gewesen. 

Mit der Reform der Wehrpflicht in Frank-
reich, die sich zwischen 1996 und 2002 in 
mehreren Schritten vollzog, wurden 1997 
drei unterschiedliche volontariats civils 
(etwa: freiwillige zivile Dienste) eingeführt, 
um die bis dahin bestehenden alternati-
ven Dienstformen zum Militärdienst (Zi-
vildienst, humanitäre Dienste, Auslands-
dienste usw.) zu ersetzen. Damit wurden 
militärischen und zivilen Diensten jedoch 
zunächst ein gleicher Charakter verlie-
hen, nämlich aus staatsbürgerschaftlicher 
Pflicht heraus der Gesellschaft einen per-
sönlichen, zeitlich begrenzten Beitrag im 
solidarischen Sinne zu leisten. 

Bis 2010 gab es vier1 Kategorien von Frei-
willigendiensten: 

¾¾  Die volontariats civils als Teil der Re-
form der staatlichen Pflichtdienste im 
Jahr 1997. Sie waren als mehrmonatige 
Vollzeitdienste offen für junge Men-
schen zwischen 18 und 28 Jahren und 
umfassten drei Einsatzbereiche: Zivile 
Verteidigung und Sicherheit, soziale 
Kohäsion sowie kulturelle und soziale 
Kooperation. Dieser Dienst galt auch 
als alternativer Wehrersatzdienst.

¾¾  Freiwilligendienste in der internationa-
len Zusammenarbeit (mit Rechtsrah-
men eingerichtet 1995), die Menschen 
jedes Alters einen Auslandsfreiwilli-
gendienst in der humanitären Hilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit er-
möglichen. Dieser Dienst gilt auch als 
alternativer Wehrersatzdienst. 

¾¾  Nicht-geregelte Freiwilligendienste 
und Kurzzeitfreiwilligendienste (z.B. 
in Form von Workcamps), die von un-

1 Eine interessante zusätzliche Sonderform bildet 
der Deutsch-Französischen Freiwilligendienst. Er 
wurde 2007 vom Deutsch-Französischen Jugendwerk 
ins Leben gerufen und vereint die unterschiedlichen 
Ansätze zum Freiwilligendienst in einem Programm, 
das von beiden Ländern anerkannt ist. Das Programm 
erlaubt es den jungen Menschen aus beiden Ländern, 
sich im Partnerland zu engagieren und sich persön-
lich, interkulturell und sprchalich weiterzuentwickeln. 
Neben einem sozialen Engagement können sich die 
jungen Deutschen und Franzosen auch in kulturellen, 
sportlichen und ökologischen Projekten einsetzen. 
Seit 2012 gibt es zudem den Deutsch-Französischen 
Freiwilligendienst an Schulen, der seit 2015 auch auf 
Hochschulen ausgeweitet ist.
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terschiedlichen Sozial- und Jugend-
verbänden organisiert und angeboten 
werden. 

¾¾  Beteiligung am Europäischen Freiwilli-
gendienst. 

Mit dem Gesetz von 2010 wurden die 
volontariats civils in den Service Civique 
überführt2. Damit wurde erstmals in 
Frankreich ein Rechts- und Finanzierungs-
rahmen für einen Jugendfreiwilligendienst 
geschaffen, der mit dem EFD oder FSJ in 
Deutschland vergleichbar ist. Der Service 
Civique hat seither über 100.000 jungen 
Menschen zwischen 16 und 25 Jahren die 
Möglichkeit geboten, einen 6-12-monati-
gen Freiwilligendienst in Vollzeittätigkeit 
(38 Wochenstunden) zu leisten. Neun de-
finierte Einsatzbereiche und zugelassene 
Trägerorganisationen definieren sich da-
durch, dass sie sich „den Werten der Re-
publik“ und dem Gemeinwohl verpflich-
ten: Die Bereiche der Kultur und Freizeit, 
der Entwicklungszusammenarbeit, der 
allgemeinen Bildung, im Umweltschutz, 
im Zivil- und Katastrophenschutz, der 
Gesundheit, der Solidarität (Pflegebe-
reich u.ä.) sowie im Sport. Freiwillige im 
Programm genießen Versicherungs- und 
Vertragsschutz. Die Freiwilligen erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung 
von rund 500 Euro. Auslandsdienste im 
Programm Service Civique werden für Ju-
gendliche ab 18 Jahren über die Plattform 
France Volontaires angeboten.

Das Programm beinhaltet eine pädagogi-
sche Begleitung der Freiwilligen und die 

2 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle der 
nach Aussetzung der Wehrpflicht 2006 eingeführte 
und mit dem Service Civique abgelöste Service Civil 
Volontaire erwähnt, der bereits ähnlich strukturiert 
und organisiert war.

Förderung eines Engagements nach Be-
endigung der Dienstzeit; beides liegt im 
Verantwortungsbereich der Trägerorga-
nisation. Zudem wird staatlicherseits die 
Teilnahme an einer formation civique et 
citoyenne (etwa: staatsbürgerschaftliche 
Schulung) angeboten bzw. ist verpflich-
tend, ebenso eine formation aux premiers 
secours PSC1 (Grundausbildung in Erster 
Hilfe). Einen interessanten Zusatz bildet 
die Programmlinie Volontariat de Service 
Civique. Diese richtet sich an Menschen 
über 25 Jahre, die längere Zeit arbeitslos 
waren oder aus unterschiedlichen Grün-
den als benachteiligt gelten. Mit einem 
6-24 monatigen Freiwilligendienst sollen 
sie auf dem Weg in eine reguläre Erwerbs-
arbeit unterstützt werden. 

Umgesetzt und durchgeführt wird das Pro-
gramm von der Agentur L‘Agence du ser-
vice civique3. Sie setzt sich zusammen aus 
Vertretern der Regierung, der Agence na-
tionale pour la cohésion sociale et l‘égalité 
des chances4 (ACSé), dem Institut national 
de la jeunesse et de l‘éducation populaire5 
(INJEP) sowie der Plateforme France Vo-
lontaires6. Die Agentur ist verantwortlich 
für die Verteilung der Finanzmittel, das 
Controlling und die Evaluierung der Pro-
grammumsetzung sowie für die inhaltli-
che Weiterentwicklung. Auch die Inhalte 
der formation civique et citoyenne fallen in 
ihren Aufgabenbereich.

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_du_service_ci-
vique
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_na-
tionale_pour_la_coh%C3%A9sion_sociale_
et_l%27%C3%A9galit%C3%A9_des_chances
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_
la_jeunesse_et_de_l%27%C3%A9ducation_populaire
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Volontaires
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LUXEMBURG

Freiwilligendienste haben in Luxemburg 
eine große Tradition. Seit jeher besteht 
ein dichtes Netz von Trägerorganisatio-
nen nicht-geregelter Freiwilligendienste, 
und die Teilnahmequote Jugendlicher aus 
Luxemburg am Europäischen Freiwilligen-
dienst ist im Verhältnis zur Gesamtbevöl-
kerung europaweit am höchsten.
 
Seit dem 31. Oktober 2007 ist der Freiwil-
ligendienst für Jugendliche in Luxemburg 
durch das Gesetz zum Service Volontaire 
National des Jeunes (SVN) geregelt. Es be-
inhaltet die Anerkennung des Freiwilligen-
Status, ein Taschengeld und einen Beitrag 
zu den Lebenshaltungskosten in Höhe von 
350 Euro monatlich, die Fortzahlung des 
Kindergelds für Minderjährige, eine über 
das Taschengeld hinausgehende monatli-
che finanzielle Beihilfe des Staates für Frei-
willige ab 18 Jahren (wenn sie tatsächlich 
und ständig in Luxemburg leben und dort 
ihren gesetzlichen Wohnsitz haben), Preis-
ermäßigungen im Öffentlichen Personen-
nahverkehr und kulturellen Einrichtungen, 
die Mitgliedschaft bei der Sozialversiche-
rung sowie kostenlose Schulungen und 
Qualifikationen (Einführungsseminare, 
Sprachkurse, Workshops usw.). Die Min-
destdauer eines Freiwilligendiensts be-
trägt 3 Monate, eine maximale Dauer 
von 12 Monaten kann nicht überschritten 
werden. 

Das Nationale Jugendwerk koordiniert 
den Freiwilligendienst SNJ. Zur Teilnah-
meberechtigung müssen Jugendliche sich 

beim Nationalen Jugenddienst als Freiwil-
lige einschreiben und an einem vom SNJ 
anerkannten Projekt teilnehmen. Derzeit 
bietet der Nationale Jugenddienst neben 
der Koordination des Europäischen Frei-
willigendienstes (EFD) in Luxemburg drei 
verschiedene Freiwilligendienstprogram-
me im Rahmen des SVN an: 

¾¾  Bürgerschaftlicher Freiwilligendienst1: 
Der bürgerschaftliche Freiwilligen-
dienst richtet sich an alle Jugendlichen 
nach Beendigung ihrer Schulzeit und 
ist die klassische Form des Jugendge-
meinschaftsdienstes. Er bietet jungen 
Menschen aus Luxemburg konkrete 
Möglichkeiten des langfristigen und 
vollzeitigen Engagements in sozialen, 
kulturellen und Umweltschutzeinrich-
tungen oder im Sport. Ziel dieses Frei-
willigendienstes ist es, die ehrenamtli-
che Tätigkeit unter jungen Menschen 
zu fördern. über das Angebot, sich zu-
nächst befristet in einem bestimmten 
Projekt auf nationaler Ebene zu enga-
gieren, sollen junge Menschen län-
gerfristig für das Ehrenamt gewonnen 
werden.

¾¾  Freiwilliger Orientierungsdienst2: Der 
freiwillige Orientierungsdienst richtet 
sich an junge Menschen aus Luxem-
burg zwischen 16 und 30 Jahren, die 
die Schule ohne Abschluss verlassen 
haben und sich neu orientieren möch-
ten in ganz unterschiedlichen Berei-

1 http://www.volontaires.lu/svci
2 http://www.volontaires.lu/svo
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chen, die von sozialer Betreuung über 
Kunst bis Umwelt reichen. Die Teilneh-
merInnen verpflichten sich drei bis ma-
ximal zwölf Monate in einem gemein-
nützigen Projekt. Im Mittelpunkt des 
freiwilligen Orientierungsdienstes ste-
hen der Erwerb praktischer Kompeten-
zen sowie eine persönliche Begleitung 
auf dem Weg zu einer Beschäftigung 
und/oder einer qualifizierenden Aus-
bildung.

¾¾  Freiwilligendienst in der Entwicklungs-
zusammenarbeit3: Der Freiwilligen-
dienst in der Entwicklungszusammen-
arbeit ermöglicht jungen Erwachsenen 
den Aufenthalt in einem Entwicklungs-
land. Akkreditierte Entsendeorgani-
sationen wie Nichtregierungsorgani-
sationen für Entwicklungshilfe oder 
Freiwilligendienstorganisationen schi-
cken die Freiwilligen zur Mitarbeit 
in ein humanitäres Projekt, das von 

3 http://www.volontaires.lu/svc

den jungen Menschen selbst gefun-
den werden soll. Das Programm rich-
tet sich an Jugendliche zwischen 18 
und 30 Jahre, die sich während einer 
Dauer von 3 bis 12 Monate in der Ent-
wicklungszusammenarbeit engagieren 
möchten. Das Nationale Jugendwerk 
und der Kooperationskreis der NGO 
für Entwicklungshilfe informieren über 
mögliche Trägerorganisationen und 
deren Einsatzstellen. Das Programm 
wurde zusammen mit der Direktion 
für Entwicklungszusammenarbeit des 
Ministeriums für auswärtige Angele-
genheiten und der Kooperationskreis 
der NGO für Entwicklungshilfe (Cercle 
de Coopération des ONG de dévelop-
pement) konzipiert.

Derzeit im Aufbau befindet sich mit dem 
„Ökologischen Freiwilligendienst in der 
Großregion“ ein vierter Programmstrang, 
der in seiner inhaltlichen Ausrichtung mit 
dem deutschen FÖJ vergleichbar ist.
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BELGIEN

Auch in Belgien ist die Debatte um einen 
Jugendgemeinschaftsdienst zurückzufüh-
ren auf den Beschluss des Ministerrates 
zur Abschaffung der Wehrpflicht im Jahr 
1992. Zunächst als Pflichtdienst konzipiert, 
wurde 1994 von der belgischen Regierung 
ein Freiwilliger Gemeinschaftsdienst (Vri-
jwillige Gemeenschapsdienst VGD) vorge-
schlagen, der folgende Punkte umfasst: 

Der VGD fungiert als gesellschaftliche Ori-
entierungsphase zwischen Schule und Be-
ruf und dient der Persönlichkeitsentwick-
lung Jugendlicher. Er zeichnet sich als „un-
bezahlte Arbeit in einem strukturierten 
Zusammenhang auf freiwilliger Basis aus“. 
Teilnehmen können Jugendliche zwischen 
18 und 25 Jahren; die Dauer des Dienstes 
liegt zwischen 6 und 12, bei Auslands-
diensten bis zu 24 Monate. Als Einsatzstel-
len kommen Einrichtungen und Projekte 
der Träger der freien Jugendarbeit, des Ge-
sundheits- und Wohlfahrtssektors, Schu-
len, des Zivil- und Umweltschutzes sowie 
Träger der Entwicklungszusammenarbeit 
in Frage. Das per Gesetz definierte Frei-
willigenstatut beinhaltet eine umfassende 
vertragliche und soziale Absicherung des 
Dienstes, was neben einer Kranken- und 
Unfallversicherung auch die Anrechnung 
der Dienstzeit auf die Altersversorgung 
und im Falle einer späteren Arbeitslosig-
keit die Anrechnung als Wartezeit beinhal-
tet. Der Dienst wird mit einer steuerfreien 
Vergütung von rund 400 Euro versehen; 

die Gesamtkosten des Dienstes werden 
zwischen Regierung und Trägerorganisati-
on aufgeteilt. 

Ähnlich wie in den Niederlanden ist der 
VGD als nationaler Rechtsrahmen ge-
scheitert, weil die Gewerkschaften und 
Teile der Jugendverbände den Dienst als 
arbeitsplatzverdrängende Maßnahmen 
ablehnten und der vorgeschlagene Ge-
setzentwurf im Senat mit dem Votum der 
Christlichen Volkspartei zu Fall gebracht 
wurde. Im föderalen System Belgiens wur-
de der VGD danach nur in der Region Flan-
dern eingeführt. 

Hier hat der VGD seit dem Jahr 2015 eine 
Besonderheit erfahren, indem er als „frei-
willig verpflichtender Gemeinschafts-
dienst“ auf Langzeitarbeitslose ausge-
dehnt wurde. Kommunen in Flandern ist 
es freigestellt, langjährig Erwerbslose zu 
einer Dienstzeit im Rahmen des VDG zu 
verpflichten. Einsatzstellen sind der öf-
fentliche Zivilschutz, Straßen- und Wege-
reinigung und Instandhaltung öffentlicher 
Plätze und Parks sowie öffentliche Schu-
len und Gesundheits- und Pflegeeinrich-
tungen. Die Einführung dieses „Vrijwillig 
Verplichte Gemeenschapsdienst“ hat eine 
heftige öffentliche Debatte um Pflicht- 
und Freiwilligendienste in ganz Belgien 
ausgelöst, so dass in der Praxis noch keine 
Kommune bisher von der Möglichkeit die-
ser Verpflichtung Gebrauch gemacht hat.
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England, Schottland, Wales und Nordir-
land verfügen seit jeher über eine große 
Angebotsvielfalt im freiwilligen Engage-
ment und zahlreiche Programme in Kurz- 
und Langzeitfreiwilligendienstformen. Sie 
waren jedoch in britischer Tradition ei-
ner unabhängigen Zivilgesellschaft bisher 
nicht staatlich geregelt und nicht durch 
langfristige Förderprogramme finanziert. 
Mit dem Konzept der Big Society durch die 
Regierung David Camerons wurde im Jahr 
2011 jedoch ein besonderer Freiwilligen-
dienst unter staatlicher Regie eingeführt, 
der sich zwar von anderen Langzeitfreiwil-
ligendiensten wie dem FSJ fundamental 
unterscheidet, aufgrund seiner politischen 
Prämissen im Kontext dieser Recherche 
aber von großem Interesse ist. 

Der National Citizen Service (NCS) bietet 
Jugendlichen von 15 bis 18 Jahren zumeist 
im Rahmen ihrer Schulferien für 3-4 Wo-
chen einen Freiwilligendienst in Form ei-
ner Mischung aus Workcamp (erste Wo-
che), Gruppenseminar zur persönlichen 
und beruflichen Kompetenzentwicklung 
(2. Woche) und der Umsetzung eines kon-
kreten sozialen Projektes in ihrer Nachbar-

schaft (3.-4. Woche). Der gesamte Dienst 
wird als Ausbildung betrachtet und den 
TeilnehmerInnen wird nach Beendigung 
der Dienstzeit ein vom Premierminister 
unterschriebenes Zertifikat überreicht. 
Seit 2013 müssen Freiwillige zur Teilnah-
me einen Unkostenbeitrag von 50 Pfund 
bezahlen. 

Das Programm hat sich seit seiner Einfüh-
rung als äußerst populär erwiesen: Die 
TeilnehmerInnenzahlen stiegen von 26.000 
Jugendlichen im Jahr 2012 auf annähernd 
100.000 im Jahr 2016. Bei kalkulierten 
Kosten von rund 1.400 Pfund pro Teilneh-
menden wurden zwischen 2011 und 2017 
bereits rund 600 Millionen Pfund aus den 
Mitteln des Office for Civil Society in den 
NCS investiert. Der National Citizen Service 
wird durch eine staatliche Stiftung verwal-
tet, dem NCS Trust. Die Gelder des Office 
for Civil Society sind dabei Durchlaufposten, 
mit denen regionale Partnerorganisationen 
für die Durchführung der Maßnahmen fi-
nanziert werden. Zu diesen Partnern, den 
sogenannten Regional Delivery Partners, 
zählen rund 200 mittlere und größere ge-
meinnützige Organisationen.
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ITALIEN

Aus engagementpolitischer Perspektive 
ist Italien im europäischen Vergleich ein 
besonderes Beispiel für eine starke zen-
tralstaatliche legaldefinitorische Regle-
mentierung des freiwilligen Engagements 
und der Freiwilligeninfrastruktur. Freiwil-
liges Engagement an sich sowie die Ein-
richtungen der Engagementinfrastruktur, 
die Centri di Servizio per il Volontariato - 
Volunteering Support Centres (CSV), sind 
reglementiert durch das Rahmengesetz 
266/91 (Legge 11/08/1991 Num. 266). Es 
beschreibt den gesellschaftlichen Wert 
und die Funktion des Engagements als 
Weg zur politischen und sozialen Teilhabe. 
Das Engagementverständnis gleichwohl 
ist stark formalisiert; entsprechend bein-
haltet die Legaldefinition bürgerschaftli-
chen Engagements ausschließlich Engage-
mentformen innerhalb einer anerkannten, 
gemeinnützigen Organisation, von der 
der/die Freiwillige ein Mitglied sein muss. 
Gleichzeitig definiert das Gesetz von 1991 
den Status gemeinnütziger Organisationen 
und beauftragt die regionalen Gebietskör-
perschaften mit dem Aufbau regionaler 
Vereinsregister. Diese Registrierung ist Vo-
raussetzung für Steuervergünstigen, den 
Zugang zu öffentlichen Fördermitteln und 
den Abschluss von Verträgen mit der öf-
fentlichen Verwaltung bzw. die Beauftra-
gungen für öffentliche Dienstleistungen. 

Die Entwicklung des staatlichen Freiwil-
ligendienstprogramms in Italien erfolgte 
rund 10 Jahre später und ist eng verwo-
ben mit der Entwicklung des Militär- und 

Zivildienstes. Seit Mitte der 1980er-Jahre 
war es anerkannten Kriegsdienstverwei-
gerern erlaubt, ihren Ersatzdienst auch 
ungeregelt außerhalb militärischer Ein-
richtungen zu leisten und sich ihren Ein-
satzort zunächst eigenständig zu suchen, 
nach 1991 in registrierten Organisationen. 
Erst 1998 wurden ein Rechtsrahmen für 
den zivilen Ersatzdienst und mit dem Uffi-
zio Nazionale per il Servizio Civile eine dem 
deutschen Bundesamt für Zivildienst ver-
gleichbare Institution geschaffen. Zur sel-
ben Zeit wurde die zeitnahe Aussetzung 
der Wehrpflicht angekündigt, was die Zah-
len der Kriegsdienstverweigerer innerhalb 
weniger Jahre fast verfünffachen ließ. 

Im Jahr 2001 wurde das Gesetz zum Auf-
bau eines Nationalen Bürgerdienstes (Ser-
vizio Civile Nazionale) erlassen. Die Aus-
setzung der Wehrplicht wurde dabei für 
das Jahr 2005 festgelegt, und in der über-
gangszeit ein quasi zweiteiliges Dienst-
programm etabliert: Zum einen ein ziviler 
Pflichtdienst für anerkannte Kriegsdienst-
verweigerer als klassischer Zivildienst von 
einer Dauer von 10 Monaten, zum ande-
ren ein freiwilliger sozialer Dienst für jun-
ge Frauen und nicht-wehrpflichtige Män-
ner von einer Dauer von 12 Monaten. 

Nach Ende der Wehrplicht wurden die 
Durchführungskompetenzen des SCN auf 
regionale und lokale Gebietskörperschaf-
ten übertragen. Derzeit ist der italienische 
SCN ein dem deutschen FSJ/FÖJ vergleich-
bares Freiwilligendienstprogramm. Der 
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12-monatige SCN steht allen Jugendlichen 
mit Wohnsitz in Italien im Alter zwischen 
18 und 28 Jahre offen. Zielsetzung des 
Dienstes ist die Stärkung der Solidarität, 
der Teilhabe, der Inklusion und des sozi-
alen Nutzens der erbrachten Dienstleis-
tungen. Insgesamt soll der SCN auch zu 
einer Stärkung der Jugendbeschäftigung 
beitragen; in den vergangenen Jahren sind 
daher unterschiedliche Kompetenzbilan-

zierungsinstrumente erprobt worden. Teil-
nehmende am SCN erhalten Kreditpunkte, 
die Ihnen den Zugang zu Ausbildungs- und 
Studienplätzen erleichtern sollen. Dienst-
stellen können von in den kommunalen 
Vereinsregistern eingetragenen Träger-
organisationen in den Bereichen Pflege 
und Soziales, Umwelt, Bildung und Kultur-
förderung, künstlerisches und kulturelles 
Erbe angeboten werden.
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NIEDERLANDE

Die Entwicklung der Freiwilligendienste 
in den Niederlanden und die Debatte da-
rüber mag zunächst paradox klingen: Auf 
der einen Seite ist dort die Tradition des 
bürgerschaftlichen Engagements stark 
verankert, auf der anderen Seite gab es 
bisher noch keinen erfolgreichen Vorstoß 
für einen nationalen Rechtsrahmen für 
Freiwilligendienste. Selbst die Einführung 
des Europäischen Freiwilligendienstes 
(EFD) 1996 wurde zunächst seitens der 
niederländischen Regierung als nicht kom-
patibel und jugendpolitisch fragwürdig 
abgelehnt, und in der Tat gab es in der Pi-
lotphase wenig Nachfragen zur Teilnahme 
seitens niederländischer Trägerorganisati-
onen und Jugendlicher. 

In den Niederlanden ist der Begriff „vri-
jwilligerswerk“ vergleichbar mit ehren-
amtlichem oder bürgerschaftlichem En-
gagement in Deutschland, wird jedoch 
explizit als „freiwillige Arbeit“ verstan-
den, die nicht zum Bestreiten des Le-
bensunterhalts, sondern aus Motiven 
des gesellschaftlichen Mitwirkens, aus 
altruistischen Motiven oder der persön-
lichen Entwicklung geleistet wird. Diese 
Freiwilligenarbeit hat eine lange Tradi-
tion, die seit 1870 als organisiertes Sys-
tem im Bereich der Wohlfahrt besteht 
und seit den 1970er Jahren im Zuge der 
Dezentralisierung sozialpolitischer Maß-
nahmen durch staatliche Investitionen 
in kommunale Engagementinfrastruk-
tureinrichtungen (Freiwilligenzentren) 
unterstützt wird. Dabei hat sich im Zuge 

der Transformation des niederländi-
schen Sozialstaats ein eher pragmati-
scher Umgang mit der „Ressource“ der 
freiwillig Engagierten insbesondere im 
Gesundheits- und Pflegebereich entwi-
ckelt, wo viele Tätigkeiten nicht mehr im 
Rahmen bezahlter Beschäftigung ver-
richtet werden können. 

Trotz dieser – aus deutscher Perspektive 
– Verzweckung des Engagements ist die 
Zufriedenheit der Engagierten aufgrund 
guter und professioneller Begleitung, 
Qualifizierung und Anleitung hoch. Ein 
Vollzeit-Engagement in gemeinnützigen 
Einrichtungen in Zeiten der Erwerbslo-
sigkeit oder persönlicher übergangspha-
sen ist dabei keine Seltenheit. In vielen 
Kommunen wird insbesondere das En-
gagement Erwerbsloser als Weg zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe unterstützt und 
mitunter durch die Verknüpfung mit sozi-
alstaatlichen Leistungen sowie Bonuszah-
lungen zusätzlich zum Arbeitslosengeld 
gefördert. 

Einen ersten Vorstoß für eine gesetzliche 
Regelung und Förderung eines Vollzeit-
Engagements für Jugendliche als Orien-
tierungshilfe in der Gesellschaft und der 
eigenen Bildungs- und Entwicklungsper-
spektiven gab es in den Niederlanden 
im Jahr 1993 im Zusammenhang mit der 
Ankündigung der Aussetzung der Wehr-
pflicht (ab 1996). Seitens des Ministeri-
ums für Volksgesundheit, Wohlbefinden 
und Sport (VWS) wurde ein Konzept für 
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ein Orientierungsprogramm „Maats-
chappelijke Orientatie Jongeren“ (MOJ) 
vorgelegt für SchülerInnen bis zum 16. 
Lebensjahr und Schulabgänger zwischen 
16 und 21 Jahren. Der Programmvor-
schlag legte die Dauer des Freiwilligen-
dienstes auf 3-12 Monate bei einem Wo-
chenstundenumfang von 16-32 Stunden 
fest. Für SchülerInnen sollten Angebote 
als Teil des Curriculums entwickelt wer-
den. Einsatzstellen waren in Wohlfahrts-
einrichtungen, Betrieben und Kommunen 
vorgesehen. Durch ein Freiwilligenstatut 
sollten Jugendliche ein Taschengeld von 
rund 150 Euro erhalten sowie Vergünsti-
gungen im ÖPNV oder kulturellen Einrich-
tungen der Kommune. 

Das Programm MOJ ist nach Ablehnung 
der Gewerkschaften und Teilen der Bil-
dungseinrichtungen nicht als nationales 
Gesetz erlassen worden. Gleichwohl wird 
es seither von Kommunen angeboten und 
finanziert. Das Direktorat Jugendpolitik 
des VWS hat allerdings an der Grundidee 
eines nationalen Rechtsrahmens festge-
halten und Ende 2016 einen neuen Vor-
stoß für ein niederländisches Freiwilligen-
dienstgesetz angekündigt. 

Ende 2017 wurde die Forderung nach ei-
nem Freiwilligendienstprogramm vom 
Christen-Democratisch Appèl (CDA) in die 
Koalitionsverhandlungen zur Großen Koa-
lition 2017 eingebracht und durchgesetzt. 
Im Auftrag des VWS erarbeitet derzeit 
eine Kommission aus Bildungsträgern, So-

zialverbänden und Gewerkschaften1 unter 
Koordination der niederländischen Frei-
willigenorganisation NOV (Nederlandse 
Organisatie Vrijwilligerswerk) einen Vor-
schlag zu einer gesetzlichen Umsetzung 
des Koalitionsbeschlusses, der Ende 2018 
dem Parlament vorgelegt werden soll. 

Dabei geht es in der Zielsetzung eines nati-
onalen Programms einer „Sozialen Dienst-
zeit“ (vergleichbar mit dem deutschen FSJ/
FÖJ) in erster Linie um die persönliche Ent-
wicklung der teilnehmenden Jugendlichen 
und die Vermittlung gesellschaftlicher 
Kompetenzen. Angebote für Einsatzstel-
len sollen sich so nah wie möglich an den 
individuellen Interessen und Lernbedarfen 
orientieren und an bestehende Organisa-
tionen und Einrichtungen angeschlossen 
sein. Das Programm soll sich in seiner Aus-
richtung innerhalb von vier gesellschafts-
politischen Trends bewegen: der Notwen-
digkeit des „Lebenslangen Lernens“, der 
öffentlichen Anerkennung außerschulisch 
erworbener Kompetenzen, der Förderung 
demokratischer Teilhabe und der Rückge-
winnung öffentlichen Raums für Jugend-
liche. Die Förderung eines Zugangs zum 
Arbeitsmarkt ist dabei nachgelagerte Ziel-
setzung. Das VWS hat für das zweite Halb-
jahr 2018 Mittel für erste Pilotprojekte zur 
Verfügung gestellt.
1 Kommissionsmitglieder sind VertrerInnen des VWS, 
NOV und des Nationalen Jugendrates NJR; weitere 
ExpertInnen werden zu Teilfragen hinzugezogen. Die 
NOV vertritt dabei rund 370 Träger- und Förderorgani-
sationen des bürgerschaftlichen Engagements sowie 
145 kommunale Freiwilligenagenturen.
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      FREIWILLIGENDIENSTE DER EUROPÄISCHEN UNION

Auf europäischer Ebene wurden seit den 
1980er Jahren insbesondere im Europä-
ischen Parlament zahlreiche Initiativen 
diskutiert, wie man über europäische Frei-
willigenprogramme junge Menschen von 
der europäischen Idee begeistern könne. 
Mit dem Maastricht-Vertrag und der Ein-
führung der europäischen Unions-Bürger-
schaft bekamen solche Ideen auch eine 
demokratiepolitische bzw. europäisch-
staatsbürgerschaftliche Aufladung. Ein 
Vorschlag des Europäischen Parlaments 
schlug 1994 in diesem Zusammenhang so-
gar die Einführung eines europäischen Zi-
vildienstes vor. Mit der Diskussion um die 
Förderung non-formalen und informellen 
Lernens wurde Mitte der 1990er-Jahre ein 
Freiwilligendienst auch innerhalb der Eu-
ropäischen Kommission als interessantes 
bildungspolitisches Instrument entdeckt. 
In diesen Fragen lag die Gestaltungskom-
petenz – im Gegensatz zum formalen Bil-
dungssektor – im Zuständigkeitsbereich 
der europäischen Ebene. 

Neben dem 1996 eingeführten Europä-
ischen Freiwilligendienst EFD und dem 

aktuell diskutierten Nachfolgeprogramm 
Europäisches Solidaritätskorps ESK gibt es 
mit dem Europäischen Freiwilligenkorps 
für humanitäre Hilfe1 (EU Aid Volunteers)2 
derzeit drei EU-Programme, die Freiwilli-
gendienste fördern. Im Folgenden sollen 
EFD und ESK näher betrachtet werden.

1 Verordnung (EU) Nr. 375/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TxT/?uri=CELEx:32014R0375
2 Die EU-Aid-Volunteers sind eine im April 2014 ins 
Leben gerufene besondere Initiative im Freiwilligen-
dienste-bereich der EU, die der Vollständigkeit halber 
nur kurz genannt werden sollte. Sie bringt Freiwillige 
aus verschiedenen Ländern zusammen, um in huma-
nitären Projekten weltweit zu arbeiten. Ihr Ziel ist die 
Stärkung der Fähigkeit der Union, bedarfsorientierte 
humanitäre Hilfe zu leisten. Die Aktivitäten umfassen 
die Ausbildung und den Einsatz von EU Aid Freiwilligen 
sowie die Stärkung der Kapazitäten von humanitären 
Organisationen. In der aktuellen Förderperiode sollen 
aus den Programmmitteln von rund 150 Millio-
nen Euro bis ins Jahr 2020 über 4.000 europäische 
Freiwillige und über 4.000 Mitarbeitende in NGOs in 
Entwicklungsländern von Fortbildungsmaßnahmen 
profitieren. Zugleich werden bis zu 10.000 Online-
Volunteering Tätigkeiten gefördert.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0375
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0375
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Nach Vorbild der deutschen Jugendfreiwil-
ligendienste wurde 1996 das Programm 
Europäischer Freiwilligendienst (EFD) auf-
gelegt, zunächst als zweijährige Pilotpha-
se. Mit dem EFD wird jungen Menschen 
ein Freiwilligendienst in gemeinnützigen 
Einrichtungen in Europa finanziell unter-
stützt. Der Europäische Freiwilligendienst 
besteht seit 20 Jahren im Prinzip in seiner 
ursprünglichen Grundarchitektur und ist 
Teil des EU-Programms Jugend in Aktion, 
das derzeit zum Bildungsprogramm Eras-
mus+ gehört. In Deutschland wird das 
Programm Jugend in Aktion und somit 
auch der EFD durch die Nationalagentur 
JUGEND für Europa umgesetzt.

Ziel des EFD ist es in erster Linie, jungen 
Menschen die Chance zu geben, Kompe-
tenzen zu entwickeln, die eine aktive Betei-
ligung am gesellschaftlichen Leben und am 
Aufbau eines neuen Europas ermöglichen. 
Gleichzeitig soll der Einsatz der Freiwilligen 
den jeweiligen Einrichtungen der Bereiche 
Soziales, Jugend, Umwelt und Kultur einen 
Mehrwert bringen. Teilnehmen können 
junge Menschen zwischen 16 und 30 Jah-
ren aus Staaten der Europäischen Union 
sowie aus durch das Programm Erasmus+ 
definierten Partnerländern. Die Dauer des 
Einsatzes beträgt zwischen 2 Monaten und 
12 Monaten; bei einer kürzeren Dauer sol-
len speziell Jugendliche mit erhöhtem För-
derbedarf angesprochen werden. 

Die EU-Mittel des Programms EFD unter-
stützen eine Projektpartnerschaft einer 

Entsende- und einer Aufnahmeorganisa-
tion aus zwei europäischen Ländern1. Um 
einen Antrag zu stellen, übernimmt eine 
der beiden Organisationen zusätzlich die 
Rolle der koordinierenden Organisation. 
Entscheidung, Vertragsausfertigung und 
Förderung erfolgen durch die beteiligte 
Nationale Agentur. Die zentrale Daten-
bank im Programm Erasmus+ ist das Mo-
bilityTool des Europäischen Jugendpor-
tals2. Zuwendungsempfänger geben hier 
allgemeine Informationen zu ihrem geför-
derten EFD-Projekt ein und müssen dort 
auch Änderungen zu Teilnehmenden oder 
zur Aktivität einpflegen. 

Interessierte Jugendliche können sich hier 
über Einsatzmöglichkeiten informieren 
und mit ihrer Entsendeorganisation in 
Kontakt treten. Für sie gilt es dann, sich 
bei zwei Organisationen zu bewerben: 
Der Entsende- und Aufnahmeorganisati-
on. Ihnen wird während ihrer Dienstzeit 
ein Taschengeld von – je nach Einsatzland 

1 Antragsberechtigt sind eine Vielzahl unterschied-
licher Körperschaften und Organisationsformen: 
Gemeinnützige Organisationen oder Einrichtungen, 
Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs), Europäische 
Jugend-NROs, Unternehmen in gesellschaftlicher 
Verantwortung (profitmaking body in Corporate Social 
Responsibility), Soziale Unternehmen (socialenterpri-
ses, z.B. gGmbHs), öffentliche Körperschaften auf lo-
kaler, regionaler oder nationaler Ebene (public bodies 
at local, regional or national level), Vereinigungen von 
Regionen (association of regions, z.B. Euregios), Euro-
päische Zusammenschlüsse territorialer Zusammenar-
beit (European Grouping of Territorial Cooperation).
2 https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organi-
sation_de

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_de
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_de
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– zwischen 50 und 145 Euro wöchentlich 
gezahlt, die übernahme der Reisekosten 
sowie ggf. die übernahme der Impf- und 
Visakosten zu mindestens 90 % gewähr-
leistet, Unterkunft und Verpflegung ge-
stellt sowie ein vorbereitender Sprachkurs 
angeboten. 

Alle Projekte müssen ein klar definiertes 
pädagogisches Ziel haben, das auf die in-
dividuellen Möglichkeiten und die Bedürf-
nisse der Freiwilligen abgestimmt ist. In 
den 20 Jahren seiner Entwicklung hat sich 
insbesondere hier die Qualität des Diens-
tes weiterentwickelt. Die Teilnahme an Be-
gleitseminaren – einem sogenannten Ein-
führungstraining und einem Zwischense-
minar –, die Betreuung durch einen Tutor 
und die Teilnahme an einem Sprachkurs in 
der Landessprache sind verpflichtend. 

Insbesondere soll der EFD auch für Ju-
gendliche mit erhöhtem Förderbedarf 
zugänglich sein. Allerdings gilt beim EFD 
nicht das bei deutschen Jugendfreiwilli-
gendiensten etablierte Trägerprinzip, da 
die Seminare und Fortbildungen seitens 

der EU-Kommission, der Exekutivagentur 
bzw. der Nationalagenturen angeboten, 
organisatorisch umgesetzt und inhaltlich 
gestaltet werden. 

Ein wichtiger Fokus wird im Rahmen des 
EFD auf die Kompetenzbilanzierung ge-
legt. Zentrales Instrument dazu ist der 
YouthPass3, der speziell darauf ausgerich-
tet, bestimmte Schlüsselkompetenzen zu 
bewerten. Diese Schlüsselkompetenzen 
wurden 2006 von der Europäischen Kom-
mission definiert als Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die die Basis für lebenslanges 
Lernen, für die persönliche Leistung und 
Entwicklung, für eine aktive Bürgerschaft, 
Teilhabe und Beschäftigung darstellen. 
Die Reflexion des Dienstes gemeinsam mit 
den MentorInnen anhand des YouthPas-
ses soll die Jugendlichen dabei unterstüt-
zen, die Erfahrungen zu beschreiben, die 
sie im Zuge der Teilnahme am Programm 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION machen 
und sie in Kompetenzen übersetzen. Der 
YouthPass ist damit zugleich Evaluierungs- 
und Bilanzierungsinstrument.
3 www.youthpass.eu
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über den EFD leisten jährlich durch-
schnittlich etwa 10.000 junge Menschen 
einen Freiwilligendienst im europäischen 
Ausland. Kommissionspräsident Juncker 
hat dies im September 2016 in seiner Rede 
zur Lage der Union als bedeutsam heraus-
gestellt und insbesondere die Förderung 
der Solidarität als wesentliches Merkmal 
dieser Dienste hervorgehoben. Ange-
sichts der großen Herausforderungen, de-
nen sich die EU gegenüberstehen sah – der 
Brexit wurde erst wenige Wochen vorher 
beschlossen, Wahlen in Frankreich und 
den Niederlanden standen an, bei denen 
anti-europäische Kräfte zu gewinnen droh-
ten – wollte Juncker anhand der Solidarität 
stiftenden Potentiale der Jugendfreiwilli-
gendienste ein großes Zeichen setzen. 

In diesem Zusammenhang wurde ein noch 
ehrgeizigeres Projekt vorgestellt mit ei-
nem für Brüsseler Verhältnisse atembe-
raubenden Zeitplan: Noch im selben Jahr 
2016 sollte eine neue Dienstform aufge-
baut werden: das Europäische Solidari-
tätskorps, das bis zum Jahr 2020 mindes-
tens 100.000 Jugendlichen in Europa eine 
solidarische Lernerfahrung ermöglichen 
sollte. 

Das Europäische Solidaritätskorps wur-
de danach schon im Dezember 2016 in 
einer Mitteilung der Europäischen Kom-
mission in seinen Grundzügen umrissen. 
Es soll als oberstes Ziel die Kohäsion und 
Solidarität der europäischen Gesellschaft 
stärken mit zwei sich gegenseitig ergän-

zenden Komponenten: einem jugend- und 
bildungspolitisch beeinflussten Strang der 
Freiwilligenprojekte und einem arbeits-
marktpolitisch motivierten Strang der 
Beschäftigungsprojekte. Auf dem Europä-
ischen Jugendportal wurde am selben Tag 
bereits die Registrierung zur Teilnahme 
am ESK ermöglicht und der Startschuss für 
erste Pilotprojekte gegeben. 

Zwischen Februar und April 2017 fand eine 
öffentliche Konsultation zum Programm 
des Europäischen Solidaritätskorps statt, 
an der sich rund 700 Organisationen be-
teiligten. Zentrale Diskussionspunkte wa-
ren dabei die Notwendigkeit zusätzlicher 
Finanzmittel zur Gewährleistung eines in-
klusiven Ansatzes, die Bedenken vor über-
schneidungen bzw. Konkurrenzen mit be-
stehenden Programmen – insbesondere 
dem Europäischen Freiwilligendienst – so-
wie die Frage der Qualitätssicherung. Auf 
Grundlage der Konsultationsergebnisse 
stellte die Kommission am 30. Mai 2017 in 
einer Mitteilung ihre Vorschläge zur kon-
kreten Ausgestaltung des ESK vor, die seit-
her in Verhandlungen sind: 

¾¾  Vorrangiges Ziel: Solidarische Tätig-
keiten (Freiwilligentätigkeit, Praktika, 
Arbeitsplätze), die eine wichtige Lern-
komponente beinhalten und dadurch 
die persönliche, bildungsbezogene, 
soziale und berufliche Entwicklung der 
jungen Menschen begünstigen. 

¾¾  Konzentration auf die Förderung von 
Mobilität, aktiver Beteiligung und 
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nichtformaler Bildung und Berufsbil-
dung junger Menschen: Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit und des 
übergangs in reguläre Beschäftigungs-
verhältnisse. 

¾¾  Finanzierung des ESK durch Mittelum-
schichtung zu zwei Dritteln aus beste-
henden Programmen: rund 350 Mio. 
EUR für die Haushaltsjahre 2018 bis 
2020 mit Umschichtungen aus dem 
Programm Erasmus+ (197,7 Mio.), Be-
schäftigung und soziale Innovation (10 
Mio.), Europäischer Sozialfonds (35 
Mio.), Katastrophenschutzverfahren 
der Union (6 Mio.), LIFE (4,5 Mio.) und 
ELER (1,8 Mio.) 

¾¾  Verwaltungs- und Durchführungsstruk-
turen des Programms Erasmus+; 80% 
der Mittel für Einsätze in Form von 
Freiwilligentätigkeiten sowie Solidari-
tätsprojekte und 20% für Einsätze in 
Form von Praktika und Arbeitsstellen 

Bei Abschluss dieses Recherchepapiers 
befinden sich einige grundlegende Pro-
grammelemente des ESK noch in der Ab-
stimmung. Zum einen geht es um den 
Programmtitel: Aus dem Europäischen 
Parlament kommt der Vorschlag, das Pro-
gramm in „European Solidarity and Volun-
tary Service“ umzubenennen, um den mi-
litärischen Anklang des Begriffs „Korps“ zu 
vermeiden. Umstritten sind auch die Höhe 
des ESK-Förderbudgets und die Frage der 
Mittelumschichtung sowie die Einbezie-
hung von Programmländern außerhalb 
der EU. Rat und Parlament sind sich einig 
in der Ablehnung, die geografische Reich-
weite des Freiwilligenteils des Programms 
auf die EU-Mitgliedsländer zu beschrän-
ken. Damit könnte der Vorschlag der Kom-
mission revidiert werden, der dazu führen 
würde, dass der Programmstrang „Grenz-
überschreitende Freiwilligendienste“ in 
zwei Programmen unterschiedlich geför-
dert werden müsste, einmal im ESK und 
einmal in Erasmus+ JUGEND IN AKTION. 

Im Parlament gibt es zudem Widerstände 
gegenüber den im ESK vorgeschlagenen 
Möglichkeiten des Engagements im Rah-
men von Praktika und Jobs im beschäfti-
gungspolitischen Programmstrang. Mo-
mentan ist der Standpunkt des EU-Parla-
ments, dass der Beschäftigungsstrang im 
Europäischen Solidaritätskorps nur 5% 
des Förderbudgets ausmachen soll. Der 
Vorschlag der EU-Kommission sieht einen 
20%igen Anteil vor. 

Mitte März 2018 hat das Europäische Par-
lament seine Stellungnahme beschlossen, 
seither werden die Verhandlungen zu 
diesen Fragen im Trilog (kleine Delegatio-
nen der drei Institutionen Parlament, Rat 
und Kommission) aufgenommen. Um die 
Kontinuität in den Europäischen Freiwil-
ligendiensten zu gewährleisten, hat die 
EU-Kommission am 15. Dezember 2017 
ein Corrigendum zum Programmleitfaden 
Erasmus+ für das Jahr 2018 veröffentlicht. 
Darin werden als übergangsmaßnahme 
die ersten beiden Antragsfristen für das 
Europäische Solidaritätskorps im Jahr 2018 
weiterhin im Programm Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION erfolgen. Der Europäische Frei-
willigendienst, der bis Ende 2017 in der Lei-
taktion 1 verankert war, geht damit in das 
Europäische Solidaritätskorps ein. 

Gleichzeitig treten einige Neuerungen in 
Kraft. Seit Anfang Februar 2018 können 
Jugendliche, die einen Freiwilligendienst 
im Rahmen von Erasmus+ JUGEND IN AK-
TION (Europäisches Solidaritätskorps / 
ESK, Phase 1) geleistet haben, ergänzend 
zum Youthpass eine weitere Bescheini-
gung für ihr Engagement erhalten. Das 
neue Zertifikat wurde als Maßnahme ein-
geführt, um über das PASS-Tool möglichst 
unkompliziert eine einheitliche Teilnah-
mebestätigung erstellen zu können. Der 
Youthpass existiert weiterhin parallel und 
ist das Instrument, mit dem projektbeglei-
tend die Lernergebnisse der Freiwilligen 
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reflektiert und dokumentiert werden. Der 
Youthpass kann und soll in diesem Sinne 
auch von Projekten im ESK weiterhin ge-
nutzt werden.

Eingeführt wird zudem ein Qualitätslabel 
für alle akkreditierten Organisationen im 
Europäischen Solidaritätskorps. Die Prü-
fung folgt dem bisherigen Prinzip der Ak-
kreditierung im Europäischen Freiwilligen-
dienst (EFD). Jede teilnehmende Organisa-
tion verpflichtet sich der ESK-Charta und 
damit den Grundsätzen des Europäischen 
Solidaritätskorps. Organisationen, die be-
reits im Europäischen Freiwilligendienst 
akkreditiert worden sind, sind automa-
tisch auch im ESK für den Freiwilligenbe-
reich akkreditiert. 

Das pädagogische Begleitprogramm aus 
dem EFD wird beibehalten. Es wird jedoch 
ergänzt durch onlinebasierte Unterstüt-

zungstools sowie durch die Unterstützung 
von „post placement activities“. Diese 
zusätzlichen Angebote werden derzeit 
entwickelt und den TeilnehmerInnen des 
Europäischen Solidaritätskorps ab Mitte 
2018 zur Verfügung stehen. Neu einge-
führt wird zudem die Förderung von „Vo-
lunteering Teams“. Dieses Format wird der 
Idee der Workcamps folgen. Die genauen 
Bedingungen für dieses Format werden 
derzeit entwickelt. Auch hierfür müssen 
Projektträger vorher das Qualitätslabel 
erwerben. Unter dem Begriff „Solidari-
tätsprojekte“ können junge Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren als Gruppe ei-
gene nationale, regionale, lokale Projekte 
beantragen und durchführen. Das Format 
lehnt sich an die aus dem EU-Programm 
JUGEND IN AKTION (2007-2013) bekann-
ten „nationalen Jugendinitiativen“ an. Die 
Projekte müssen aber eine sehr deutliche 
europäische Dimension haben.
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Freiwilligendienste als jugend-, sozial- 
und beschäftigungspolitische Instrumen-
te genießen europaweit eine steigende 
Bedeutung. Demgegenüber wird jedoch 
eine eklatante europäisch-vergleichende 
Forschungs- und Datenlücke deutlich. Die 
jüngsten Publikationen zum Vergleich na-
tionaler und europäischer Entwicklungen 
im Freiwilligendienstbereich reichen zu-
rück in die Jahre zwischen 1998 und 2005, 
als im Kontext des neu eingeführten Euro-
päischen Freiwilligendienstes Statusfragen 
und rechtspolitische Probleme im europä-
ischen Freiwilligenaustausch auftraten. 
Seither jedoch wurden Entwicklungen in 
Freiwilligendiensten jenseits der europäi-
schen Programme weder im Europäischen 
Jahr der Freiwilligen 2011 noch innerhalb 
der Debatte um die Anerkennung infor-
mell und non-formal erworbener Kom-
petenzen im Rahmen des Europäischen 
Qualifikationsrahmens in sichtbarer Weise 
thematisiert. 

In gleicher Weise ist zu konstatieren, dass 
es für den Bereich der Freiwilligendienste/
Jugendgemeinschaftsdienste – abgesehen 
vom Netzwerk der Nationalagenturen im 
Jugendbereich und dem Austausch der 
Trägerorganisationen im Europäischen 
Freiwilligendienst – aktuell keine euro-
päische Plattform gibt. Mit der Abwick-
lung der Association of Voluntary Service 
Organisations (AVSO), die seit Mitte der 
1990er Jahre den Entwicklungsprozess 
des Europäischen Freiwilligendienstes und 
seiner Umsetzung seitens der Zivilgesell-

schaft beratend kritisch begleitet hat, tut 
sich hier eine große Leerstelle auf. Damit 
fehlt ein wichtiger Anstoß für einen ver-
tiefenden Fachdiskurs zur Entwicklung der 
Dienste insbesondere im Hinblick auf Ziel-
setzungen und Qualitätsstandards. Abzu-
warten bleibt, ob das 2017 neu gegründe-
te Network of European Voluntary Service 
Organisations NEVSO das Potential haben 
wird, die Nachfolge AVSOs anzutreten. 

Andere europäische zivilgesellschaftliche 
Netzwerke wie das Europäische Jugend-
forum als Plattform europäischer und 
nationaler Jugendverbände oder die Life-
Long-Learning-Platform LLLP haben sich 
in ihrer Arbeit zuletzt eher auf einzelne 
Aspekte von Freiwilligendiensten konzen-
triert wie die Frage der Kompetenzbilan-
zierung als auf grundlegende Standards 
und Prinzipien von Jugendgemeinschafts-
diensten. Ebenso gab es in letzter Zeit nur 
wenige internationale Kooperations- und 
Austauschprojekte wie z.B. das Projekt 
„European Voluntary Service for All“1, die 
sich über Qualitätsstandards von Diensten 
grenzübergreifend verständigten und ge-
meinsame Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung von nationalen und europäi-
schen Diensten erarbeiteten. 

Insgesamt gibt es damit einen sehr schwa-
chen transnationalen Diskurs zu Zielen 
und Standards von (Jugend-)Freiwilligen-
diensten. Nationale Debatten finden rela-
1 https://kulturstiftung.allianz.de/de/foerderung_
projekte/operative-projekte/EVS4ALL/

https://kulturstiftung.allianz.de/de/foerderung_projekte/operative-projekte/EVS4ALL/
https://kulturstiftung.allianz.de/de/foerderung_projekte/operative-projekte/EVS4ALL/
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tiv isoliert voneinander statt, und entspre-
chende nationale Programme entwickeln 
sich unter sehr verschiedenen Prämissen, 
wie sich in den oben aufgeführten Län-
derbeispielen zeigt. Abgesehen von ei-
nem Informations- und Fachaustausch in 
Bezug auf die operative Umsetzung von 
Freiwilligendienstprogrammen und der 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 
(so etwa standen die deutschen Jugend-
gemeinschaftsdienste in vielen Fällen Pate 
für die Programmentwicklung in ande-
ren Ländern), weichen die Prämissen der 
Dienste und übergreifenden Ziele vonein-
ander ab. Das deutsche Trägerprinzip für 
die pädagogische Begleitung existiert in 
dieser Form nur in Deutschland. Jüngere 
Rechtsrahmen für Freiwilligendienste wie 

etwa in Österreich, Großbritannien oder 
den Niederlanden setzen angesichts der 
aktuellen hohen Jugendarbeitslosigkeit 
vermehrt auf erwerbspolitische Zielset-
zungen im Hinblick auf eine verbesserte 
Beschäftigungsfähigkeit nach oder sogar 
während der Dienstzeit. 

Die grundsätzlichen Auseinandersetzun-
gen über den Europäischen Solidaritäts-
korps spiegeln dieses Defizit wider. Die 
Eingaben von Trägerorganisationen zur 
öffentlichen Konsultation der EU-Kommis-
sion im Frühjahr 2017 reflektieren jeweils 
nationale Standpunkte, und es wurde ein 
Mangel deutlich an europäischen zivilge-
sellschaftlichen Grundpositionen zu Ju-
gendgemeinschaftsdiensten.
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1. Beschäftigungspolitische Ziele von Frei-
willigendienstprogrammen verdrängen 
mehr und mehr jugend- und bildungspo-
litische. Partizipative Elemente bzw. die 
Zielsetzung der Förderung des demokrati-
schen Gemeinwesens treten in den Hinter-
grund.

Die jüngeren Entwicklungen von Freiwilli-
genprogrammen auf nationaler Ebene – in 
Österreich, Großbritannien oder den Nie-
derlanden – zeigen eine Zielsetzung der 
Programme im Bereich der Kompetenz-
gewinnung und Beschäftigungsfähigkeit 
der Teilnehmenden. Das Europäische So-
lidaritätskorps markiert mit seinen beiden 
Säulen des Freiwilligen- und des Beschäf-
tigungsstrangs bereits eine beinahe voll-
zogene Symbiose. Mit diesem Trend droht 
im europäischen Vergleich eine Aufwei-
chung des bürgerschaftlichen Eigensinns 
des freiwilligen Engagements in den Frei-
willigendiensten, wie er in der deutschen 
Debatte betont wird. 

2. Qualitätsentwicklung wird eine immer 
wichtigere Zielsetzung der Förderung. 

Flexiblere Formen von Freiwilligendiens-
ten markieren einen Trend im europäi-
schen Vergleich. Entweder werden nati-
onale Programme bedarfsorientiert ent-
worfen – wie in Großbritannien – oder 
um flexiblere Formen ergänzt. Gleichzeitig 
werden zunehmend wirkungsorientierte 
Indikatoren an die Evaluierung der Pro-
gramme angelegt. In diesem Zusammen-

hang gewinnen Qualitätsindikatoren und 
Verfahren ihrer überprüfung immer mehr 
an Bedeutung. Beim ESK beispielsweise 
ist dies bereits in der Frühphase der Pro-
grammformulierung festgelegt worden. 
Aus deutscher Perspektive müsste es gel-
ten, hier verstärkt in die europäische De-
batte über Qualitätsindikatoren einzustei-
gen, um die für deutsche Träger wichtigen 
Qualitätsdimensionen Bildung, Orientie-
rung und bürgerschaftliches Engagement 
einzubringen. 

3. Europäischer Austausch der Trägerorga-
nisationen ist notwendig. 

Die Diskussionen über die Zukunft der 
Freiwilligendienste finden fast ausschließ-
lich im nationalen Rahmen statt. Als Fol-
ge entwickeln sich auch unter den zivil-
gesellschaftlichen Trägerorganisationen 
sehr unterschiedliche Prämissen. Selbst 
im Ländervergleich zwischen Deutschland 
und Österreich zeigen sich schon zwischen 
den Positionen der deutschen und öster-
reichischen Wohlfahrtverbände deutliche 
Unterschiede in ihren Ansprüchen an Ziel-
setzung und Ausgestaltung der Freiwilli-
gendienste. Ist dies in Bezug auf die un-
terschiedlichen nationalen Kontexte noch 
von eher geringerer Bedeutung, werden 
unterschiedliche Zielvorstellungen im 
Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung 
europäischer oder transnationaler Pro-
gramme zu einer großen Herausforde-
rung für die Zivilgesellschaft. So wird es 
für deutsche Organisationen zunehmend 
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schwieriger, ihre Ansprüche an jugend- 
und engagementpolitische Standards bei 
der Umsetzung des Europäischen Solidari-

tätskorps anzumelden, wenn diese selbst 
von ihren zivilgesellschaftlichen Partnern 
anderer EU-Staaten nicht geteilt werden. 
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BBE-NEWSLETTER
Der BBE-Newsletter informiert 14-täglich über Engagementpolitik und -debatte in 
Deutschland, interessante Publikationen und Veranstaltungen sowie Aktuelles aus dem 
BBE. In monatlichen Themenschwerpunkten vertiefen AutorInnen aus Politik, Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft zivilgesellschaftliche Themen.
ü www.b-b-e.de/newsletter

BBE EUROPA-NACHRICHTEN
Die BBE Europa-Nachrichten zu Engagement und Partizipation in Europa bieten monat-
lich Informationen und Hintergrundberichte zu europäischen Fragen der Engagement-
politik und -förderung, Gastbeiträge namhafter EuropaexpertInnen sowie Hinweise auf 
internationale Beteiligungsverfahren.
ü www.b-b-e.de/eunewsletter

INFOLETTER
Der INFOLETTER zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements erscheint vierteljährlich, 
informiert über die Aktivitäten zu Vorbereitung und Durchführung der Aktionswoche, 
stellt Engagement-Projekte vor und hält über die Nachrichten, Aktionen und Materialien 
rund um das bürgerschaftliche Engagement auf dem Laufenden. 
ü www.engagement-macht-stark.de/publikationen/infoletter

NEWSLETTER-ABO
ü www.b-b-e.de/newsletter-abo
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